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Zur geführten Radtour von Sömmerda nach Bad Langensalza unter der Leitung von Eck-
hardt Geyer, Arbeitsgruppe Unstrut-Radweg, sind alle Pedalritter herzlich eingeladen! Start: 
8:00 Uhr, Marktplatz Sömmerda. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21!!!
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Amtlicher Teil
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Für die Versendung der Ausschreibungsunterlagen wird ein 
Entgelt von 7,00   erhoben, das nicht zurėckerstattet wird.  

Der Betrag ist bei der Sparkasse Mittelthüringen unter voll-
ständiger Angabe des Verwendungszweckes, BLZ 82051000, 
Kto. 140000780 einzuzahlen. 

Der Versand der Verdingungsunterlagen erfolgt am 27.05.2010 
im Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmer-
da. Die Bewerbung wird mit Erscheinen der Annonce umge-
hend unter Fax: 03634-354427 bis 26.05.2010 erbeten werden. 

Für die Auftragsvergabe kommen nur solche Bieter in Betracht, 
die nachweislich entsprechende Arbeiten in diesem Umfang 
durchgeführt haben und mit Sicherheit in der Lage sind, die 
festgelegten Termine und Fristen zu halten. Die Angebote sind 
schriftlich auf direktem Weg oder per Post an folgende Adres-
se zu richten: 

Landratsamt Sömmerda, 

Bahnhofstr. 9, „Poststelle“ 

99610 Sömmerda. 

Aus technischen Gründen ist eine digitale Angebotsabgabe 
nicht möglich.  Die Angebote müssen in deutscher Sprache 
abgefasst sein. Mit der Angebotsabgabe sind Nachweise für 
die Beurteilung der Eignung gemäß § 8 Ziff. 3 VOB / A vorzule-
gen. Die Allgemeine Fach-/Rechtsaufsicht (Nachprüfungsstel-
le nach §31 VOB/A) ist das Thüringer Landesverwaltungsamt, 
Referat 360-Vergabeangelegenheiten, Weimarplatz 4, 99643 
Weimar. 

Vergabestelle

Amtlicher Teil

Öffentliche Ausschreibung 07-2010
 
Auftraggeber:	 Landkreis Sömmerda 

Verfahrensart:	 Öffentliche Ausschreibung nach VOB /A
				  
Bauvorhaben:	 Außenanlagen Grundschule Kindelbrück
		  Stadt Kindelbrück, Thomas-Müntzer-Straße 1

Maßnahme:	 „Sanierung Außenanlagen,1.BA“ 

Art und Umfang der Leistung: Tief- u. Landschaftsbauarbeiten

ca.1100m²         	 Betonplatten/ Pflaster abbrechen
ca.    15m³	 Mauer aus Beton abbrechen
ca. 500m³           	 Bodenabtrag und Entsorgung
ca. 925m²  	 Pflasterarbeiten (Betonpflaster)
ca.   86m²  	 Pflasterarbeiten (Betonplatten)
ca.   17m²  	 Pflasterarbeiten (Naturstein)
ca.  225m	 Stahlband / Streetliner / Borde
ca. 122m²	 Fallschutzfläche / Sand
ca. 340m²	 Pflanzflächen
3 St		  Spielgerät neu
ca. 80 St		  Sträucher pflanzen
7 St.		  Hochstamm pflanzen
ca. 700 St.	 Bodendecker pflanzen
ca. 72 m		  Radiale Sitzelemente (Beton)

Submission: 	
11.06.2010 um 09:30 Uhr Landratsamt Sömmerda, 
Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda, Kultur-und Medienraum

Zuschlags- u. Bindefrist:     21.06.2010

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 05.05.2010*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 
85/L1 058 (Hauenthal)

01.04.10-30.04.11 Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung „Hau-
enthal“ zum Kreisverkehr im 
Zuge des Neubaus der ICE-Trasse

B 176 Ortslage Rothenber-
ga, Bahnhofstraße

12.04.10-31.08.10 Vollsperrung Kanal- und Straßenbauarbeiten L 1 057-Lossa-Kahl-
winkel-B 176 und in 
Gegenrichtung 

L1 055 außerhalb der Ort-
schaft, L1 055, Groß-
mölsen - Ollendorf

Mitte Mai 2010 
- 31.12.2011

Vollsperrung Neubau ICE-Trasse Verkehrsführung 
geändert, bauzeitliche 
örtliche Umfahrung

K 3 außerhalb der Ortschaft, 
K 3, Buttstädt-Mannstedt

17.05.10-18.06.10 Vollsperrung Montagearbeiten Gänsebachtal-
brücke, Neubau ICE-Trasse

Buttstädt-Hardisle-
ben-Mannstedt und 
in Gegenrichtung

Informationen der Straßenverkehrsbehörde

L2 141 Ortslage Stotternheim, 
Schwanseer Straße, 
Bahnübergang

15.05.10-17.05.10 
20:00-06:00 Uhr

Vollsperrung Stotternheim-Alperstedt-
Großrudestedt und in 
der Gegenrichtung

Instandsetzung 
Bahnübergang

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Hinweise

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) und Fahrbahnmarkie-
rungsarbeiten auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu rechnen.

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Grasmahd zu rechnen.

neu!

neu!

neu!
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Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb Nr. 11/2010

Auftraggeber:	 Landkreis Sömmerda 

Verfahrensart:	 Beschränkte Ausschreibung nach Öffen-		
		  tlichem Teilnahmewettbewerb nach VOL/A

Ausführungsort:	 Kreisstraßennetz
		  Landkreis Sömmerda

Maßnahme:	 Winterdienst
			 
Leistungsumfang: Los 1- Nördlicher Landkreis ca. 55 km

		   Los 2- Südlicher Landkreis ca. 54 km

Eigenverantwortliche Durchführung des Straßenwinter-
dienstes (Schnee- und Glättebekämpfung) auf Kreisstraßen 
und begleitende Leistungen im Landkreis Sömmerda

Submission:	 28.06.2010			 
		  Los 1	 10:30 Uhr				  
		  Los 2	 11:00 Uhr
		  Landratsamt Sömmerda
		  Bahnhofstr. 9, 99610 Sömmerda
		  Kultur- und Medienraum

Zuschlags- und Bindefrist:		 31.08.2010

Ausführungszeit:			  01.11.2010 bis 30.04.2015

Die Bewerbung ist bis zum 17.05.2010 an das Landratsamt Söm-
merda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda, Poststelle, schrift-
lich oder per Fax. 03634/354427 zu richten. Eine telefonische 
Anmeldung kann nicht angenommen werden. Aus der Be-
werberzahl werden 4 Bewerber aufgefordert Ihr Angebot ab-
zugeben. Der Versand der Verdingungsunterlagen erfolgt am 
31.05.2010. Die Bewerber, die nicht berücksichtigt werden, er-
halten kein gesondertes Absageschreiben. Die Bewerbungen 
müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Mit der Bewerbung sind vorzulegen:

Nachweis der fachlichen und technischen Eignung des Be-
werbers (Personal und Technik)

Nachweis der in den letzten 3 Geschäftsjahren erbrachten 
Leistungen, gemäß § 8 Abs. 3 VOB/A 

Gewerberegisterauszug (nicht unter 3 Monaten)

Nachweis der Anmeldung in der Berufsgenossenschaft

Nachweis, dass der Bewerber seinen Pflichten der gesetz-
lichen Abgaben (Krankenversicherung,  Berufsgenossen-
schaft, Finanzamt etc.) nachkommt

Die zuständige Vergabeprüfstelle für diese Ausschreibung ist 
das Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Weimar.

Vergabestelle

Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem 
Teilnehmerwettbewerb Nr. 12/2010

Radwegbau Alperstedt - Erfurt und Straßenbau 	
Wassersportzentrum Alperstedter See

a) Auftraggeber: 
Los 1:	 Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 	
	 99610 Sömmerda, Tel.: (03634) 3540, Fax: (03634) 354394

•

•

•

•

•

Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem  
Teilnahmewettbewerb Nr. 10/2010

Auftraggeber:	 Landkreis Sömmerda 

Verfahrensart:	 Beschränkte Ausschreibung nach 	 Öffen-		
		  tlichem Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

Ausführungsort:	 Kreisstraßennetz
		  Landkreis Sömmerda

Maßnahme:	 Unterhaltung des Kreisstraßennetzes
			 
Leistungsumfang:		

Los 1- Nördlicher Landkreis ca. 55 km

Los 2- Südlicher Landkreis ca. 54 km

Verkehrssicherungspflicht, Baustelleneinrichtung

Instandsetzen von Straßenoberflächen

Brücken- und Durchlassinstandhaltung

Vegetationsflächenunterhaltung

Beseitigung von Havarie- und Sturmschäden

Fahrbahnmarkierung

Submission:	 28.06.2010			 
		  Los 1	 09:30 Uhr				  
		  Los 2	 10:00 Uhr
		  Landratsamt Sömmerda
		  Bahnhofstr. 9, 99610 Sömmerda
		  Kultur- und Medienraum

Zuschlags- und Bindefrist:		 31.08.2010

Ausführungszeit:			  01.01.2011 bis 31.12.2015

Die Bewerbung ist bis zum 17.05.2010 an das Landratsamt Söm-
merda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda, Poststelle, schrift-
lich oder per Fax. 03634/354427 zu richten. Eine telefonische 
Anmeldung kann nicht angenommen werden. Aus der Be-
werberzahl werden 4 Bewerber aufgefordert ihr Angebot ab-
zugeben. Der Versand der Verdingungsunterlagen erfolgt am 
31.05.2010. Die Bewerber, die nicht berücksichtigt werden, er-
halten kein gesondertes Absageschreiben. Die Bewerbungen 
müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

Mit der Bewerbung sind vorzulegen:

Nachweis der fachlichen und technischen Eignung des Be-
werbers (Personal und Technik)

Nachweis der in den letzten 3 Geschäftsjahren erbrachten 
Leistungen, gemäß § 8 Abs. 3 VOB/A 

Sachkundenachweis „Baustellenabsicherung auf Straßen 
gemäß ZTVA – SA 97

Gewerberegisterauszug (nicht unter 3 Monaten)

Nachweis der Anmeldung in der Berufsgenossenschaft

Nachweis, dass der Bewerber seinen Pflichten der gesetz-
lichen Abgaben (Krankenversicherung,  Berufsgenossen-
schaft, Finanzamt etc.) nachkommt 

Die Allg. Fach-/Rechtsaufsicht (Nachprüfungsstelle nach § 31 
VOB/A) ist das Thüringer LVA, Referat 360-Vergabeangelegen-
heiten, Weimarplatz 4, 99643 Weimar.

Vergabestelle

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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gebot abgegeben werden. Änderungs- und Nebenvorschläge 
sind besonders zu kennzeichnen.

r) Bindefrist 30.06.2010
      
Auskünfte erteilt die IWST mbH Erfurt, Gustav-Weißkopf-Stra-
ße 3, 99092 Erfurt, Tel. (03 61)  2 20 39-0, Fax  (03 61) 2 20 39-18 

Vergabeprüfstelle Los 1:  	
Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4, 99423 Weimar

Vergabeprüfstelle Los 2:  	
Landratsamt Sömmerda, Kommunalaufsicht, Wielandstraße 4, 
99610 Sömmerda

gez. Herrlitz		  gez. Riedel
LRA Sömmerda		  Bgm. Nöda

Ausschreibung Thepra

Der THEPRA Landesverband Thüringen e. V. stellt zum 1. 8. 
2010 staatlich anerkannte ErzieherInnen in Teilzeitbeschäfti-
gung für unsere Kindertagesstätten im Landkreis Sömmerda, 
Bereich Kindelbrück ein.

Die Vergütung erfolgt leistungsorientiert und angemessen. 

Das Aufgabengebiet umfasst die Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern vom 1. bis 6. Lebensjahr entsprechend 
ThürKitaG.

Kenntnisse über den Thür. Bildungsplan, Beobachtung, Doku-
mentation aber auch fachliche Weiterentwicklung und Flexibi-
lität sind wünschenswert.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen an:

THEPRA Landesverband Thüringen e. V.
Herrn Falko Albrecht

Bahnhofstr. 6
99947 Bad Langensalza

Sitzung des Ausschusses für Soziales, 		
Gesundheit und Frauenangelegenheiten

Am Dienstag, 18. Mai 2010, 18:15 Uhr findet eine nichtöffent-
liche Sitzung des Ausschusses Soziales, Gesundheit und Frau-
enangelegenheiten des Landkreises Sömmerda statt.
Tagungsort ist das Landratsamt Sömmerda, Medienraum, 
Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

nichtöffentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche 
Sitzung vom 19. Januar 2010

Antrag auf einen Personal- und Sachkostenzuschuss des an-
erkannten Betreuungsvereins  des ASB Kreisverband Söm-
merda e.V. für das Jahr 2010

Anfragen und Mitteilungen in nichtöffentlicher Sitzung

- Änderungen bleiben vorbehalten -

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

1.

2.

3.

Los 2:	 GV Nöda über VG Gramme-Aue, Bahnhofstraße 16, 		
	 99195 Großrudestedt, Tel.: (036204) 570-0, 			 
	 Fax: (036204) 570-16

b) Beschränkte Ausschreibung nach Teilnehmerwettbewerb 
VOB/A § 3 Nr. 1 Abs. 2  

c) Ausführungsart: Straßen- und Wegebau mit bit. Oberbau

d) Ausführungsort: Nöda, Alperstedter See und Straße nach 
Alperstedt

e) Art und Umfang der Leistung:	 alle Leistungen einschl. der 
notwendigen Erdarbeiten
	        	
Radweg 
Los 1:	
ca. 2000 m²	 bit. TDS 10 cm
ca. 2000 m 	 Bankette
ca.   350 m³	 Frostschutz als Profilausgleich 10 bis 15 cm
ca.   200 m³	 Frostschutz als Tragschicht 30 cm

Straßenbau 
Los 2:	
ca. 1850 m²	 bit TDS 10 cm alternativ zur TDS 10 cm bit. 
		  TS und 3 cm bit. DS
ca. 1000 m 	 Bankette
ca.   200 m³	 Frostschutz als Profilausgleich 10 bis 15 cm
ca.     50 m³	 Frostschutz als Tragschicht 30 cm
ca.     25 m²	 Stahlspundwand zur Ufersicherung 
ca.       6 m³	 Ufermauer aus Beton mit Schalung

f) Aufteilung in Lose: 
ja - Leistungen werden aber nur gemeinsam vergeben.  

g) Erbringung von Planungsleistungen: nein  

h) Ausführungsfrist:   Juli / August 2010

i) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Gesamtschuldne-
risch haftende Bietergemeinschaften sind zugelassen, bevoll-
mächtigter Bieter ist zu benennen.

j) Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen endet am: 
19. Mai 2010

k) Die Anträge sind zu richten an: LRA Sömmerda siehe a)

l) Sprache: deutsch

m) Versand der Verdingungsunterlagen erfolgt voraussichtlich 
am: 26.05.2010

Eröffnungstermin: Dienstag, den 15.06.2010 um 9.30 und 10.00 
Uhr, beim Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 
Sömmerda im Kultur- und Medienraum 

n) Sicherheiten: Sicherheit für Mängelansprüche 3% der Ab-
rechnungssumme. Mängelanspruchsfrist beträgt 4 Jahre. 

o) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdingungsunterlagen und 
VOB/B § 16.

p) geforderte Nachweise: Mit dem Antrag werden verlangt:

Nachweise nach VOB/A § 8, Pkt. 3 Abs. 1

Bescheinigung des Finanzamtes, der Krankenkasse und der 
Berufsgenossenschaft

q) Änderungsvorschläge u. Nebenangebote sind grundsätzlich 
zugelassen u. können nur in Verbindung mit dem Hauptan-

•

•
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Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekle-
idung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt worden sind,

Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, 
die den Verlust zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge 
haben kann,

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind,

Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden 
Körperschaften des Landes besitzen.

Anmerkung: 
Maßgeblich ist das Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körper-
schaften des Landes, nicht der Kommunalvertretungen.
Ergänzt werden diese Ausschlussgründe durch die §§ 9 bis 
11 des Gesetzes zur Prüfung von Rechtsanwaltszulassungen, 
Notarbestellungen und Berufungen ehrenamtlicher Richter. 
Danach soll zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht 
berufen werden, wer

gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtssta-
atlichkeit verstoßen hat,

wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller 

Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik oder als diesen Mitarbe-
itern gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen 
Richters nicht geeignet ist.
Die für die Berufung zuständige Stelle, im vorliegenden Fall 
der Präsident des Verwaltungsgerichts als Vorsitzender des 
Wahlausschusses, kann zu diesem Zwecke von dem Vorge-
schlagenen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm 
diese Voraussetzungen nicht vorliegen.

Zu ehrenamtlichen Richtern können ferner nicht berufen 
werden

Mitglieder des Bundestages, der gesetzgebenden Körper-
schaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung,
Richter,
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie 
nicht ehrenamtlich tätig sind,
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit,
Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Recht-
sangelegenheiten

geschäftsmäßig besorgen.

Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine derartige Tätigkeit 
interessieren und sich in die Vorschlagsliste aufnehmen las-
sen möchten, werden gebeten, sich spätestens bis zum 30. 
Juli 2010 beim Landratsamt Sömmerda, Rechtsamt, Herrn Sch-
neider (Telefon: 03634/354-633), Bahnhofstraße 9, 99610 Söm-
merda zu melden.

Bekanntmachung des AZV „Finne“ gem. § 40 
Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“ hat in ihrer öffentlichen  Sitzung am 19. April  2010 fol-
gende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht werden:

Beschluss-Nr. 23/2010
Vermögensübertragungsvertrag AZV „Rieth“ ./. AZV „Finne“ 

Der Beschlussantrag Vermögensübertragungsvertrag AZV 
„Rieth“./. AZV „Finne“ wird durch die Verbandsversammlung 
des AZV „Finne“ mehrheitlich nicht bestätigt.

•

•

•

•

•

•

–

–
–

–
–

Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Am Mittwoch, d. 19. Mai 2010, 17:00 Uhr findet eine  Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Sömmerda statt.
Tagungsort ist das Landratsamt Sömmerda, Konferenzraum 
239,  Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

öffentlicher Teil
Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 17. März 2010

Antrag der Gemeinde Eckstedt auf einen Zuschuss zu den 
sächlichen Kosten der Jugendarbeit - Projektförderung im 
investiven Bereich - für das Projekt „Erweiterung des Frei-
zeitangebotes für Jugendliche“

Antrag der Gemeinde Schloßvippach auf einen Zuschuss zu 
den sächlichen Kosten der Jugendarbeit - Projektförderung 
im investiven Bereich - für das Projekt „Ausstattung des 
Sportplatzes Dielsdorf“

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Vereins der Freunde und Förderer 
des Oskar-Gründler-Gymnasiums Gebesee e.V.

Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil
Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche 
Sitzung vom 17. März 2010

Anfragen und Mitteilungen

- Änderungen bleiben vorbehalten -

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit gesucht

In diesem Jahr werden erneut ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter für die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat 
Thüringen gewählt. Die Wahlperiode beträgt fünf Jahre. Wie 
Berufsrichter auch wirken ehrenamtliche Richter bei der Ver-
waltungsrechtssprechung mit. Rechtskenntnisse sind hierfür 
nicht erforderlich.

Ein Wahlausschuss beim Verwaltungsgericht Weimar, zu des-
sen Gerichtsbezirk der Landkreis Sömmerda gehört, wählt 
aus einer Vorschlagsliste, die der Kreistag Sömmerda zu bes-
chließen hat, die ehrenamtlichen Richter aus.

Der ehrenamtliche Richter muss im Besitz der deutschen Sta-
atsangehörigkeit sein. Er sollte das 25. Lebensjahr vollendet 
und seinen Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks haben.

Wichtiger Hinweis:
Die Aufnahme bisheriger ehrenamtlicher Verwaltungsrichter 
in die Vorschlagsliste ist möglich.
Voraussetzungen für die Wahl zur ehrenamtlichen Richterin/ 
zum ehrenamtlichen Richter in der Verwaltungsgerichts-
barkeit

Zwingende Voraussetzung für die Wahl ist der Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit. Die Bewerber sollten das 25. 
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz innerhalb des Geri-
chtsbezirks haben.

Vom Amt eines ehrenamtlichen Verwaltungsrichters sind aus-
geschlossen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Mitteilungen des Amtes für Bodenschutz/ 	
Altlasten, wassergefährdende Stoffe und 	
Chemikalienrecht

Bekanntmachung zum 
Grundbuchbereinigungsgesetz Großmonra

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Großmonra

Anlage/
Leitung

Leitungsverlauf/
Versorgungsgebiet

Schutz-
streifen-

breite in m

gequerte 
Fluren in 
der Ge-

markung

DN 100 St

Die Leitung verläuft von 
der Kirchstraße (bei Haus-
nummer 13) nach Osten 
südlich der Hausnum-
mer 9a bis in den Weg.

4,00 m 4

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt Leitung/Anlage

Großmonra 4 113/4 940 DN 100 St
3 Schieber, 

1 UHY

Großmonra 4 115/7 962 DN 100 St

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der 
in Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Be-
troffene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen 
und eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) 
Widerspruch einlegen. Da die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit  
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (24. Juni 2010) erhoben werden.

Beschluss-Nr. 24/2010
1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebühren-

satzung zur Entwässerungssatzung des AZV „Finne“

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die 1. 
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung des AZV „Finne“.

Beschluss-Nr. 25/2010
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des AZV „Finne“

für den Zeitraum 2010 – 2015, 
2. Fortschreibung 2010,

Stand: 15.02.2010
Ergänzung der Anlage 5 ABK – Befreiung 

von der Abwasserbeseitigungspflicht

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt das 
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des AZV „Finne“ für den 
Zeitraum 2010- 2015, 2. Fortschreibung 2010, Stand 15.02.2010, 
Ergänzung der Anlage 5 ABK – Befreiung von der Abwasserbe-
seitigungspflicht.

Verbandsausschusses des AZV„Finne“

Die 2. Sitzung des Verbandsausschusses des Abwasserzweck-
verbandes „Finne“ im Jahr 2010 findet 

am Mittwoch, dem 12. Mai 2010, um 10.00 Uhr, 

im Beratungsraum der Geschäftsstelle des Verbandes in Söm-
merda, Bahnhofstraße 28, statt.

Tagesordnung:

A)  öffentlicher Sitzungsteil

Begrüßung

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

Bestätigung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift der Verbandsausschusssit-
zung des AZV „Finne“ vom 03.02.2010                                – öf-
fentlicher Sitzungsteil 

Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des AZV 
„Finne“

Beschlussantrag Änderung des Investitionsplanes 2010 des 
AZV „Finne“ – Drucksachen-Nr. 42/2010

Beschlussanträge zur Vergabe von Leistungen:

Vergabe Ausführung der Planung und Bauüberwachung zur 
Sanierung des Kanalnetzes in Rastenberg Kirchallee (Stau-
raumkanal) – Drucksachen-Nr. 43/2010

Vergabe Umschuldungskredit COBA 0013345540 – Drucksa-
chen-Nr. 44/2010

8. Anfragen und Mitteilungen

B)  nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 04. Mai 2010

gez. Jürgen Rammelt
Verbandsvorsitzender

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A)

B)
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Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

24. Mai 2010 bis 24. Juni 2010

ausgelegt.
In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 12. Mai 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum 
Grundbuchbereinigungsgesetz 

Guthmannshausen

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Guthmannshausen

Anlage/
Leitung

Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schutz-
streifen-

breite in m

gequerte 
Fluren in der 
Gemarkung

DN 200 PVC

Die TWVL von der 
Gemarkung Olbersle-
ben kommend, ist im 
ersten Teilbereich in 

nordöstliche Richtung 
verlegt wurden. Im 
zweiten Teilbereich 
knickt die TWL auf 

Höhe des Wirtschafts-
weges ab und ver-

läuft anschließend in 
nördliche Richtung.

6,00 6

Gemarkung Flur Flurstück Grund-
buchblatt

Leitung/Anlage

Guthmannshausen 6 493/2 89 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 494/4 43 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 494/6 272 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 495/3 679 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 496/2 200 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 497/2 145 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 498/2 136 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 499/2 121 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 512/2 600 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 495/2 679 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 494/5 272 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 478/1 173 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 477 173 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 475/1 61 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 473 89 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 472 89 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 471 7 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 470 173 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 469 600 DN 200 PVC

Guthmannshausen 6 466 600 DN 200 PVC

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der 
in Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Be-
troffene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen 
und eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) 
Widerspruch einlegen. Da die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit  
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (24. Juni 2010) erhoben werden.

Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

24. Mai 2010 bis 24. Juni 2010

ausgelegt.
In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 12. Mai 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis
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DN 80 AZ
Der einzutragende 

Teil der TWVL 
ist entlang der 

Straße „Siedlung“ 
in nördöstliche 
Richtung ver-
legt wurden.

4,00 12, 15

DN 63 HD-PE
Der einzutragende 

Teil der TWVL 
beginnt in der „Ras-
tenberger Straße“ 

und schließt im 
weiteren Verlauf 

das Wohnhaus mit 
der Nr. 235 an.

4,00 9, 12

Gemarkung Flur Flurstück Grund-
buchblatt

Leitung/Anlage

Olbersleben 1 2/2 3 DN 32 HD-PE

Olbersleben 1 98 840 DN 32 HD-PE

Olbersleben 1 100 802 DN 32 HD-PE

Olbersleben 1 106 745 DN 50 HD-PE

Olbersleben 1 101/1 820 DN 50/32 HD-PE 1xS

Olbersleben 1 75 736 DN 150 PVC

Olbersleben 2 350/15 770 DN 150 PVC 
1xS, 1x UFH

Olbersleben 2 354 770 DN 150 PVC

Olbersleben 2 355/13 8 DN 150 PVC

Olbersleben 2 353/4 880 DN 150 PVC

Olbersleben 2 355/12 720 DN 150 PVC

Olbersleben 2 355/7 880 DN 150 PVC

Olbersleben 2 350/5 880 DN 150 PVC 1xS

Olbersleben 2 353/11 864 DN 200/150 PVC

Olbersleben 15 1305 770 DN 200 PVC

Olbersleben 15 1308 143, 883 DN 200 PVC

Olbersleben 15 1307/3 810 DN 200 PVC

Olbersleben 15 1307/2 226 DN 200 PVC

Olbersleben 12 1159/10 8 DN 80 AZ

Olbersleben 15 1255/34 770 DN 80 AZ

Olbersleben 12 1157/7 788, 8016 DN 63 HD-PE

Olbersleben 12 1161/2 876 DN 63 HD-PE

Olbersleben 12 1161/3 254 DN 63 HD-PE

Olbersleben 12 1162 881 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 946/74 525 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 946/75 525 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 946/82 879 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 946/81 879 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 945/3 770 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 945/4 770 DN 63 HD-PE

Olbersleben 9 946/83 879 DN 63 HD-PE

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der 
in Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Be-

Bekanntmachung zum 
Grundbuchbereinigungsgesetz Olbersleben

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Olbersleben

Anlage/Leitung Leitungsverlauf/
Versorgungsgebiet

Schutz-
streifen-

breite in m

gequerte 
Fluren in der 
Gemarkung

DN 32 HD-PE

Der einzutragende 
Teil der Trink-was-
serversorgungslei-
tung beginnt am 

Wasserschieber im 
Einmündungs-be-
reich „Schulgasse/

Am Kirchplatz“ und 
ist anschließend 
in östliche Rich-
tung bis HA-Nr. 
147 in der „But-

telstedter Straße“ 
verlegt wurden.

4,00 1

DN 50/32 HD-PE

Der einzutragende 
Teil der TWVL be-

ginnt am Schieber-
kreuz in der „Pfarr-
gasse“ und schließt 
im weiteren Verlauf 

die umliegenden 
Wohnhäuser in öst-
licher Richtung an.

4,00 1

DN 200/150 PVC

Die TWVL be-
ginnt am Schie-
berkreuz in der 

Mühlgasse und ist 
an-schließend im 
ersten Teilberei-
ch in südöstliche 

Richtung ver-
legt wurden. Im 
zweiten Teilbe-
reich knickt die 
TWL in nördlche 
Richtung ab und 
endet am Schie-
berkreuz in der 

„Brauhaus-straße“.

6,00 / 4,00 2, 15
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troffene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen 
und eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) 
Widerspruch einlegen. Da die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit  
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (24. Juni 2010) erhoben werden.

Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

24. Mai 2010 bis 24. Juni 2010

ausgelegt.
In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 12. Mai 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum 
Grundbuchbereinigungsgesetz Sömmerda I

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Die Stadt Sömmerda, Eigenbetrieb Abwasser, Uhlandstraße 7, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasserwirt-
schaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	
Abwasseranlage Regenwassersammler DN 200

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Sömmerda

Bei der Abwasseranlage handelt es sich um einen Regenwas-
sersammler, verlaufend von der Geschwister-Scholl- Straße 
(Nenndurchmesser DN 200) über die Louis-Eckstein- Straße 
bis zum Auslauf in den Klingergraben.

Diese Anlage wurde im NAW mit Beginn der Baumaßnahmen 
in der Geschwister- Scholl- Straße errichtet.

Der Regenwassersammler 

quert das Grundstück Flur 13  Flurstück 27/ 15 auf einer Län-
ge von insgesamt 24 m mit durchgängigem Nenndurchmes-
ser DN 200 aus Steinzeug;

quert das Grundstück Flur 13  Flurstück 27/ 43 auf einer Län-
ge von insgesamt 35 m mit durchgängigem Nenndurchmes-
ser DN 200 aus Steinzeug ;

quert das Grundstück Flur 13  Flurstück 27/ 48 auf einer Län-
ge von insgesamt 17 m mit durchgängigem Nenndurchmes-
ser DN 200 aus Steinzeug.

Die Schutzstreifenbreite außerhalb öffentlicher Verkehrsflä-
che beträgt  im Durchschnitt 2,00 m und liegt mittig über der 
Leitungsachse.

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Sömmerda 13 27/15 3683

Sömmerda 13 27/43 5652, 5653

Sömmerda 13 27/48 3513

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der 
in Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Be-
troffene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen 
und eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) 
Widerspruch einlegen. Da die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit  
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (24. Juni 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

24. Mai 2010 bis 24. Juni 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 12. Mai 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis
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